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Oels, den 25. Juli 1924.

Inserate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen.— Preis für
die fünfgespaltene Petitzeile 10 Goldpfennige,
für außerhalb des Kreises Oels Wohnende

15 Goldpfennige.

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co.

in Oels.

62. Jahrgang.
 

« Anitlicher Teil.
.1. Bekanntmachungen des Landrats.

« O eslsL den 20. Juli 1924.
· Eine Anzahl von Gemeinden und Gütern ist noch immer

niit dder Zahlung der Bezugsgsebiiihr für das- Kreis-blau rück-
tän ig.

Die Herren Gemeinde- und Gutsssvorsteher ersuche ich. noch-
mals-, den Betrag Von 1,50 01/1 alsbald an dass Kreisrechinuiigssk
amt abxztufiihren

Der Botsitzeiidc des Kreisausschusscs.

Arbeitgeber, meldet je den Bedarf von Arbeitskräften bei
dem zuständigen öffentlichen Arbeitsnachweis des Kreises Oels,
Kronprinzenftraße 10, Kreishaus 2. Eingang, an.

Geschäftsstunden für den öffentlichen Verkehr:
Werltags von 8——12 Uhr vormittags

3——6 Uhr nachmittags.

K. I.

L. I. 4363. O els, den 22. Juli 1924.
Die Reichsregierung hat beschlossen, am Sonntag, den

3. August 1924, aus Anlaß der 10jährigen Wiederkehr des
Kriegsheginns eine Gedenkfeier für die Opfer des Weltkrieges
zu veranstalten.

· Demgemäß sind die Herren Regierungspräsidenten ermäch-
tigt worden, über Anträge auf Genehmigung solcher Veran-
staltungen selbständig unter Beachtung folgender Richtlinien zu
entscheiden, fur deren gewissenhafte Einhaltung unter allen
Umstnnden Sorge zu tragen ist.

1·. GedenkfeierkVersammlungen unter freiem Himmel am
3. August sind nur insoweit zuzulassen, als sie allen Teilen
der Bevolkerung zugänglich und daraus Störungen der
offentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung nicht zu be-
sorgen find. Für jeden Ort ist nur eine einzige solche
Versammlung unter freiem Himmel zuzulassen.

2. Ausnahmen von dem Verbot von Auf- und Umzügen auf
offentlichen Straßen oder Plätzen finden nicht statt. Den
Teilnehmern an solchen Veranstaltungen ist deshalb nicht
gestattet, sich in geschlossenen Formationen zum Versamm-
lungsort zu begeben oder von dort abzumarfchieren. Sie
Zurer sich vielmehr nur einzeln oder in losen Gruppen
ewegen.

3. Die Mitführung von Fahnen irgendwelcher Art hat aus-
nahmslos zu unterbleiben

K. .1. 2924. O est-si, den 23. Jun- 1924.
Hausziiissteuer.

Durch die 2. Pveußissche Steuernoioerordnung vom 19. Juni
1924 (GS. S. 555) sind die Bestimmungen der Preußifchen
Steuernotvierordnung vom 1.. April 1924 (GS. S. 191) über
die Hauiszinsstenev zunächst insofern geändert worden, aß die
Gemeinden beschließen können-, vom 1-. 7. 1924 Zuschläge zur
Hauszinssteuer bis zur Höhe von 100 vom Hundert derl spor-
kläufigien Steuer vom Grundvermögen zu erheben-, ohne daß: die
Verwendung sder daraus gewonnenen Beträge gesetzlich durch
eine Zweckbestimmung erschwert ist. Das Auskommen aus
diesen gemeinsdlischen Zuschlägen verbleibt im Gegensatz zu dem
Auskommen aus der staatlichen Hauszinssteuer denjenigen Ge-  

meinden, die sie erheben, in vollem Umfanges nach Mußgabe
des örtlichen Auskommens; der Staat oder die Landkrseisse sind
an ihm nicht« beteiligt. Diese Möglichkeit solli den Gemeinden
die Deckung ihrer Ausgaben, die selbstverständlich- mit Rücksicht
auf die allgemeine wirtschastliische und Finanzlages vnachl wie vor
auf dass äußerst-e eingeschränkt sein müssen, insbesondere die
Deckung der Mehransgaben infolge der neuen G-ehalts«aiisfbesse«-
rungein erleichtern

Ferner wird durch- die 2. Preußische Steuernotversordnusng
die staatliche Hausziiisstseusesr insofern erhöht-, als statt- bis-her
400 m. H. vom 1. 7. 1924 ab 500 v. H., vom 1. 10. 1924 ab
600 v. H. der vorläufigen Grundvermöggenssteuer alis Hause-ins-
steuer zur Erhebung gelangen werden«-; dies-e Erhöshiusnsgs kommt
jedoch ausschließlich dem Staate zugute, dem dieses Mehr von
100 v. H«. bzw. 200 v. H. voll zufließt, während der der bis-
herigen Höhe der Hauszinssteuer entsprechende- Teil- (400 v. H-.)
in lder gleichen Weise wie bisher verteilt wird.

Die Orts-behörden haben- somsit dass Mehr des Hauszins-
steueraiufkosmmens »von 100 bzsw. 200 v. H voll an die Staat-
lische Kreiskasse abzuliefern; der an das Kreissrechnungsamt ab-
zufüshrensde Teilbetrag des Auflommens bleibt unverändert.

Der Borsitzcnde des Kreisausfchufses.

W.2344. O esls, den 16·. Juli 1924.
Hanszinsftseuerhypothekem -

Nach einer neuerdinng ergangenen- Entscheidung deis Herrn
Preußischen Volkswohlfahrtsminist-ers stehen nunmehr der Ge-
währung von Hauszinsssteuerhyspotheken für Wohnungsneu-
bauten auf Grundstück-en die dauernd land- soider forsttoirtsschsasft-
lichen oder gärtnerischen stecken dienen-, Bedenken nicht ent-
gegen.

Ob für die Unterstützung- der Woshnurngsiieubauten aus den
vorgenannten Grundstück-en nochs besondere Bestimmungen er-
lassen w·erden., steht noch dahin; bis dahin halben hierfür die
bsekanntgegebenen ,,Richtlinien für die Verwendung des für die
Neubautätigteit bestimmten Anteils an Hauszinssteueraufkom-
men«, Kreisbslat·t 1924 Seite 115, Geltung.

Der Borsitzende des Kreisausschnsses.
 

W. A. 280. Oel s, den 24«. Juli 1924.
Der Preußische Minister für Vollswohlfashrt hat durch Er-

laß vom- 11. Juli 1924 —- II 6«Nr..2263 — angeordnet, daß
es für die Berechnung- der gesetzlichen Miete- für den Monat
August bei seiner Anordnung vom- 25. Juni —- II 6sNr«. 2140 —-
betrefsend Regelung der gesetzlichen Miete ab 1-. Juli d. J.
verbleibt-.

Hiernach beträgt die gesetzliche Miete fürs den Monat AU-
gust 1924 (ebenso wie für den Monat Juli) 62 vom Hundert
der Friedensmiete.

Jm übrigen wird aus die Kreisbsldttbebcmntmachungs vorm
30. Juni 1924, Seite 153, Bezug genommen .

Der Votsistzende des Kreisausschusfos.
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Bf d. M. D. J., d. Fin.-Min. u. D. M. f. Hand. u. Gew.
v. 27. 6. 192-4 ——- IV St90v7 bzw. 11A 1.1512 bzw. 11212891 —-

Verordnung
über Die vorläufige Regelung der Gewerbesteuer.

Nach § 5 Abs-. 3 Der Verordnung über- die vorläufig-e Re-
gelung der Gewerbestseuser vom 23.11. 1923 (GS. S. 519)
können von dem Gewerbe-ertrag bei Gewerb-ebenieb-eu«-, die nicht
in der Form der juristischen Personen betrieb-en werden-, bei
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bei Kommandit-
gesellsschafteu auf Aktien als Entgelt für die persönlich-sen Ar-
beiten uan Dienste des oder der Gefchäftsinhakber (Gesellschafter)
insgesamt 3 Achtel des dem niedrigsten Hundertsatze der Reich-s-
eink zimensteuser unterliegenden Einkommens abgezogen werdens-.
Durog Art. II § 3 Der Ergänzungs-derordnuug vom 1«6. 2. 1924
(GS. S. 109) ist bestimmt, daß in den Fällen-, in denen die-
Verordunng vom 23. 11. 1923 auf den dem uiedrigsten Hun-
dertsatz der Reichseinskommenbesteuer-ung unter-liegenden Betrag
Bezug genommen bat, an dessen Stelle der Betrag Don 2‘400
Goldmark tritt. Hieraus ergibt sich, daß von der Gewerbesteuer
nach dem Ertrage ein« jährlicher Ertrag von 900 J! freibIeibt.

Nach Art. l § 2 Der Ergänzungsverordsnnng vom 1.6. 2.
1924 beträgt der »für die Voraus-za«thu«ngen auf die Gewerbe-
steuser nach dem Ertrage maßgebende Stieuergrundbestrag 10 vom
Hundert des Betrages, der nach §§ 5 bis 8 und 12 des Art. l
der 2. Steuernoitvierordnung der Rseischsregierung vom 19. 12.
1923 (RG«BI. I S. 1205) und den zu ihrer Abänderung, Ergän-
zung und Durchführung ergangenen oder ergehenden- Bestim-
mung-en für das Einkommen aus sgewsersbiesteuerpflichtigen Be-
trieben als Vorauszahlung auf die Reichs-einkomnisseui- oder Kör-
perschaftssteuer zu zahlen ist.

Da für die Vorauszahlungen auf die Reichs-einkommen-
steuser eine entsprechende Freigvenze nicht gegeben ist, müssen
ausch dann-, wenn das Einkommen aus« dem Gewserbebetriebe in
diesem Jahr-e voraus-sichtlich 900 J! nicht übersteigt, die vollen
Foranszahlungen auf die Resiichsesinkomsmensteuser geleistet- wer-

« en.
ein mutmaßlischess Jahreseinkommen svon 900 J/ betragen, Da
dass Reich nicht volle 10 v. H. erhebt, sondern die Abzüge für
die Familienangehörigen mistberüscksichtigt hat und das Einkom-
men so mit etwa 8 v. H. besteuert, rund 72 Jl, visertesljährilich
also 18 Jl.

Da die Bestimmungen üsber die Vorauszahlungen auf die
Gewerbesteuer nach dem Ertrage die in § 5 Abs. 3 Der Ver-
ordnung vom 23. 11. 1923 zugestandene Freigrensze nicht berücks-
si·chtigen, müßten auch die in Frage kommen-den Gewierbebetriebe
Vorausszahlungen auf Die Gewerbesteuser nach dem Ertrage
leisten. Dies wär-e unbillig und zudem unzweckmäßig, da
solchen Gewerbe-betrieben nach der endgültigen Veranlagung die
vo-rausgeza«h"-lsten Beträge wieder zurück-erstattet werden müßten
Es empfiehlt sich daher, dang die Gemeinden Unternehmen, die
an Vorauszahlusngen auf Die Einkommensteuer aus dem Ge-
wserbebetriebe nicht« mehr als 18 J1 vsie«rtelsj«ähr"!liich zu zahlen
haben, die Borauszahlungen auf die Gewerbe-steuer nach dem
Ertrage zinslos stunden. ·

Juli 1924.
Kenntnis der

O e l s, den« 21.
Borstehensden Erlaß bringe ich hierdurch zur

Gemeindevorstände -

O els, den 23. Juli 1924.
Die im Kresissblatt auf Seite 115 bekanntgegebenen Bei-

träge zusr Lansdesschulkasse und das Beschulusngsgeld sind infolge
Erhöhung des Diensteinkomsmenss und der Versorgungjsbeszüge
der Volksschutlehrer vom 1.. Juni ab erhöht swordenx Es be-
trägt hiernach monatlsich:

für April vom
nnd Mai: 1. Juni ab:

a-) der allgem-eine Schuilstellensbetrag
für je eine Schsnlsstelleneinjheit 185 J! 236,—— Jif

b) das Beschuluuigsgeld für jede-s
Kind (Stichtag 1. Februar 1924) 2 JZ 2,60 Jif
Für eine Schinlstelle sian also vom 1. v. M. ab monatlich

51 JZ mehr zu vesrausgaben, während die . Mehreisnsnahme an
Beschulungsgeld für 60 Kinder 36 J! beträgt (Meshrtbe·lastung
also monatltch 15 Jt). Ein Nachtrag zum Schulhakusshalt
braucht nicht ausgestellt zu werden; es genügt, wenn die Herren
Verbandsvsovsteher (Gemeindevor-stände in Eigensch.nlveribsänden)
den Schnlsvorständen (Geineindeni) in der nächsten Sitzung von
dem Mehrbedarf, soweit er nicht durch Titel »Inssgemein« der
Ausgabe Deckung findet, Kenntnis geben.

Die Vorauszahlungen auf die Reiichseinkommensteuer für .

 

Oe l s, den 20. Juli 1924.

Gewer«beste:uer.
Einzelnen Orts-behörden des Kreises sind von der Jn-

dust-rie- und Handelskammser in Breslau Verziesischnisse der in
den betreffenden Gemeinden befindlich-en handelsgerichtlich ein-
getragenen Firmen sowie der beitragspflichtiigens Betriebsstätten
überfandt worden mit dem Ersuchen, die in Frage kommen-den
Steuevgrundbetväge für die Monate April und Mai alsbald
einzutragen

Die in Frage kommenden- Orts-behörden werden hiermit
ausgefordert, dem Ersuchen der Industrie- nnd Haindelsskammer
sristgemsäß nachzukommen-.

Wegen Feststellung Der Gewersbsesteuergrunkdbetrsäige ver-
weise ich auf mein-e Kreisbltattbekauntmachung vom 23. April
1924, Kreisblatt Seite 89.

Der Vorsitzende-
des Gewerbesteuerausschufses des Kreises Oels,

L. 1. 4221. O els, den 17. Juli 1924,

Trigonometrische Marksteine
Jnrmer wie-der iwird die bedauerliche Wahrnehumng ge-

macht, daß die triigonometrisschen Marksteine in immer weitereml
Umfang-e beschädigt-, umgesworfen oder von ihr-en Standpunkten
entfernt werden. Durch jede —- wenn auch geringfügige —-
Bersrückuug verlieren aber die Marksteine ihr-e Eigenschaft als
Festspunkte des trigonvmetsrischen Netzesk

Unter Hinweis auf meine Koeisblattbekanutmachung vom
10. Mai 1921 Sei-te 12" « eie ich Die Ortspolizeibehörden an,
die Revision der trigonometrischen Punkte durch dies Polizei-
organe alljährlich zweimal — und zwar in den Monaten Mäer
April und September-Oktober — vornehmen zu lass-en und die
darüber eingehen-den Meldungen nach folgenden Gesichtspunkten
zu behandeln-:

Von der festgestellten Beschädigung Berrsückung oder Be-
seitigung trigonometrischer Marksteine ist der itriigonosmestrischen
Abteilung des Reichsakmts füir Landesaufnashme in Berlin SW.
68, Oranienstr. 101/102, Anzeige zu erstatten. Hierbei hat die
Bezeichnung der in Betracht kommenden Punkte nach den über-
wiesenen Punktverzeichnissen genau mit Namen, Jahrgang und
Nummer zu erfolgen: z. B. Annabergs I 12. 14/218.

Jm übrigen ist bei jede-r zusr Kenntnis der Behörden kom-
msenden Beschädigung oder Zerstörung tr-iig-o·-nomietrxischer Mark-
steine nach dem Täter zu sorschen und gegebenen-falls sein-e Be-
strafung auf Grund des § 304 -St.-G.B. herbeizuführen Ferner
ist von dem Täter zur Vermeidung der gerichtlichen Klage auf
Ersatz des entstandenen Schadens ein-e schriftliche Erklärung zu
fordern-, daß er die Kost-en Der Wiederherstellung tragen wolle.
Hierbei ist er daran hinzuwei en, daß-. die Wiederherstellung von
beschädigten oder verlorenen strigsonosmetrischen Punkten nur
graue!) Beauftragte des Reischsamts für Landesausnashme erfolgen
. r--

K. VI. 121.

Die zerstört-en oder beschädigten Markstein-e müssen, soweit
sie noch fest im Erdboden stehen, ebenso wie die Sichsutzsllächen
in ihrem Zustande bis zu ihrer Wi-edesrsherstellusng erhalten
bleiben; ausgegraben-e Marksteine find, wenn angängig, an
einem sicheren Ortes zu bergen, jedoch dürfen Kosten für die
Reichs- oder Staatskasse hier-durch- nischt entstehen.

Bei Anträgen auf Verlegung trigonometrischer Punkte ist
gemäß § 25 der Anweisung vom 20. Juili 1878 ziu verfahren
und insbesondere von dem Antragsteller eines Erklärung einzu-
fordern, »daß er die Kost-en der Verlegung zu tragen bereit ist.

Wenn die Beackserunig von Schutz-flachen fest-gestellt wird,
ist gegen den Schuldigen auf Grund des § 370 St.G«s.-B. vor-
zugehen.

B r e s l a u, den 22. Juli 1.924.
Auf Grund des § 21 des Gesetzes zum Schutze der Repu-

blik vom 21. Juli 1922 habe ich die ,,Schlesische Volks-stimme«
in Breslau auf die Dauer von einer Woche, und zwar vom
23. Juli bis einschl. 29. Juli 1924, verboten.

Der Oberpräsident der Provinz Niederschlefien.
Veröffentlicht
Oels, den 24. Juli 1924.

- Br«e stau, deu- 15. Ini- 1924. «
Meine Verbotsverfügung vom 25. Juni 1924 (Nr. 157

des Reichs- und Staatsanzeigers) betrifft nicht die Monatsxchri t
,,Deutsche Rundschau-« in Berlin, sondern die Wochen-ehrt
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-»»Deutsche Rundschau««, Herausgeber Alfred Herzog, Brieg2, Be-
zirk Breslau

Der Oberpräsident der Provinz Oberschlesien.
, Z i m me r.

L. I. 4370. Oel s, den 22. Juli 1924.
Veröffentlicht unter Hinweis auf meine Kreisblattbekanut-

smachung vom 12. Juli 1924 (S. 162).

L. I. 4349. Oel s-, den 22. Juli 1924.
Freiwillige Feuerwehr.

Es ist vorgekommen, daß bei Alarmsübunsgen der Feuer-
swehsren die Nachbargemeinden in der Annahme, daß tatsächlich
Feuer ausgebrochen ist, ausch ihrerseits Alarmzeischen geben-. Zur
Vermeidung von Beunruhigungen der Bevölkerung ersuche ichs,
die Nachbargemeinden in Zukunft von dem beabsichtigten
Uebungsalarm rechtzeitig ins Kenntnis zu setzen-. Die Nach-t-
swächter sind ebenfalls vorher zu verständig-en

L. I. 3383. Oel s, den 21. Juli 1924.
Förderung des Seidenbaues.

Mein-e Bekainntmachsung vom 2. Juni 1924 (Kreislb«latit
S. 137) bringe ich den Herr-en Gemeinde- und Gutsvorstehern
in Erinnerung

Jch ersuche, die geringe Mühe nicht zu scheuen-, sichs mit
den Interessenten in Verbindung- zu fegen, um diese anzuregeu,
sich die Förderung des Anbaues von Memlbeerpflasnzungen an-
gelegen sein zu lassen,

Einem Bericht im Sinne meiner Ausführungen in der Be-
banntmachung stom 2. Juni 1924 sehe ich bestimmt bis 15. Au-
gust cr. entgegen

11724039916, den 18. Juli 1924.
Lehrgänge

zur Bildung in der Bedienung von Stehbild- und Kind-
apparaten im Dienste des Unterrichsts und der Jugendpflege.

(Beranstal«tet vom Misttesltschlesischen BislderbEühnenkBund
Breslau 8, Paradies-str. 25.)

l. Lehrgang: Dienstag den 2. bis einschl. Freitan den 5. Sep-
tember d. J. in der Geschäftsstelle des M.B.B.- Bres-
la-n, Paradies-str. 25.

"II. Lehrgang: Dienstag den 9. bis einschl. Freitag den 12. Sep-
tember d. J. in der Geschäftsstelle des M. B. B. Bres-
lau», Pairudiesstr 2·5.

Bedingungen der Zulassung: I. Lehre-r und Lehrerinnen jeder
Art. II. Jn der Jugendpflsege bewährt-e Personen-.

Aumeldungen sind bis zum 15. August an den Mittels-eitles
Bilderbühnen-Bund Bres«lia:u, Paradiesstr 25, zu richten-. Zur
Begleichsung der Unkosten ist gleichzeitig mit der Anmeldung ein
Betrag von 15 Itz- auf das Bankkontos Nr. 5165 des M.B.B.
bei der Kommunalbank für Sichlesien in Breslau (Poftsscheck-
konto Nr. 12 700) einzusenden Jn besonderen Fällen- kann
Preisermäßiigung gewährt werden. -

Billige Unterkunft und Verspflegung bietet die Jugend-
herberge Bres«lau, An der Matthiaskunsst. Anfrasgen sind an
den Leiter der Jugendhersberge, Lehrer Kasu de r, Breslau, An-
der Matt-higskuust«, zu richten.

Jm Ausschluß an den Lehrgang wird den Tseilnsehmern vor-
anssichtlisch im Herbst 1924 hiserselbst Gelegenheit geboten wer--
den, sich der ,,Pr«üfunsg fiir Sschulkinoleiter« gemäß den bestehen-
den Minxisterialerlassen zu unterziehen

Der Arbeitsplan kann im Kreiswohlfahsrtisath ein-gesehen
werden. .

Kreiswohlsahrtsamt.
K.I. 2984. Oel-s, den« 15. Juli 1924.

Reichseinlommensteueranteile der Landgemeinden nnd
Gutsbezirke.

Aus der 20. Einkonirnseiissteuerükberweisung (20. Ek.--Reft für
Mai und Abschlag für Juni) kommen zur Verteilung:

auf jeden Rechnungsanteil 5 Goldpfennig
Wegen Errechnunsg der Höhe der durch dass Kreis-rechnungs-

amt zur Auszahlung gelangenden Beträge seitens der Landge-
meinden und Gutsbezirke nehme ich auf mein-e Kr«eisbla·tt-Be-
banntmachiung vom 6. Mai 1924, Seite 100, Bezug

Der Borsitzende des Kreisausschufses.

B r es la u, den .25. Juni 1924.  Auf der im April dieses Jahres abgehaltenen ung des
Verbaindes Schlesischer Ziegenzüchter wurde beschlo- fern, die

per Lande-at

Herren Regierungsprsäsidenten zu bitten, daß dieseihrerseits auf
die ihn-en unterstellten Lan-dritte dahin-gehend einwirken mochten,
daß diese die Gemeinden anhalten, den Ziegenzuchtveremen
bzw. Bockhsaltern Gemeindeländereisen gegen verbrlligiten Pacht-
-preis zur Futteirgewinnung zur Verfügung zu stellen-. . Der
unterzeichnete Gestchäftssührer gibt den damals gefaßten Beschluß-
dem Herrn Regierungspräsidenten zur Kenntnis mit der beson-
deren Bitte, ihn wohlwollend berücksichtigen zu wollen.

Landwirtschastskammer Schlesien.
Hauptverwaltung

Abteilung für Tierznch-t.
Unterschrift

An den Herrn Regiierungsspräsigenten Breslau. « » «

x. I. 2949. Oe l s, den 18. Juli 1924.
Auf Veranlassung des Herrn Regsierungspräsidensten er-

suche ich die Gemeinden, den Zieg-enibock«hasltern nach Möglich-
teiltl Ländereien zu verbilligten Pachtpreisen zur Verfügung zu
te en.

s Diejenigen Gemeinden-, die den Ziegenibozckhaltern diese
Bevgünstigunig zuteil werden lassen, ersuche ich, mir dies zu
berichten

A

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Oe ls, den 1.7. Juli 1924.
Verlust eines Ausweises.

Der Zollassistent N e um an n vom Zollaxufsichtspsosten (G)
Wioske, Kreis GroßWartenberkg (Schsle·fs.) hat seinen vom
Hauptzollamt Oels ausgestellten Dienstaussweis Nr. 79- ver-
loren. Der Ausweis ist süsr ungültig erklärt worden.

Die Polizeiosrsgane des Kreises ersuche ichs Tdie Personalien
der Person, die im Besitze des Ausweises betroffen werden
sollte, festzustellen und mir unter gleichzeitiger Beifügung des
Ausweises zu berichten.

O e ls., den 19. Juli 1924.K. I. 3017.
Amtsbezirt Reesewitz.

Der Amtsv-orste«he-r Lehrer K a linke in Gaslbsitz hat sein
Amt als Amtsivorstseher niedergelegt Bis zur Bestätigung des
neu zu wählen-den Amtsvsorstehers fülhrt der Am«tsuor-ste«her-
Stellvertreter Bauergutsbesitzer R e isg b e r in Nieder Miishlswitz
die Amitsgeschäfte

Die beteiligten Ortsbehörden ersusche ich, dies in ortsüb-
licher Weise zur Kenntnis der Osrtsangehörigien zu bringen-.

Der Vorsitzende des Kreisausschufses.

L. I. 4334. Oels, den 22. Juli 1924.
Anmeldung zur Hengsthauptkörung für die Provinz

Niederschlesien.
Die Landwirtschaftskammer Schlesiem Breisilau X, Mat-

thiaispxlsaitz 5, teilt mir mit, daß die zur Hengstkörusng vorzustel-
lenden Zuchthengiste unter Benutzung des vorgeschriebenen und
von der Kammer zu beziehenden Anmeldeivsordriusckes bis zum
1. September unter Beifügung der Absstammungspapiere anzu-
melden sind. Alle-s Nähere wird ins Heft 29 der Kammesrzeit-
schrift bekanntgegeben.

Die Ortsbehörden ersuche ichs- Vosrstehendes zur Kenntnis
der Interessenten zu sbwi.nsgeii. i

K. I. 2426.

L. I.

Oe l-s-, den 20. Juli 1924.
Bullenkörung

Am 5. Juli d. J. ist ein Bulle des Bauergutsbesitzers Otto
L o r k e in Mihjliatsichsütz asußerterminlich asnigekört worden-.

Alter: 2 Jahr-e, schwarzbunt, Ostfriese.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

K.1.2-602-. Oe les-, den 18. Juli 1924.
Am 8. Juli d. J. ist ein Buslle des Stellenlbsesitzers Paul

Stashr in Zucklau außerterminlich angekiört worden.
Alter: 2 Jahre; rostweiß, Landra.sse.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses.

Oel s, den 16. Juli 1924.

Bestätigt. . .
Der Stellenbesitzer Karl Burs ia n zum Vollziehu«ngs-

beamten der Gemeinde Loisschwitz.
Der Vorsitzende des Kreisanssehusses

Dr. Unckell

K. I. 236.
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Za nto cf), den 12. Juli 1-924.
Unter den Schweinen des Stiellsenbesitzersv T r e ske in

Postelwitz ist Rotlaus ausgebrochen-.
Stallsperre ist angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
S i tz e n ist o cf.

P ri e g e n, den 24. Juli 1924.
· Unter den Schwein-ebeständen des Herrn Pastors Zeu ke

in Prietzen ist Rotlaus tierärztslich festgestellt worden.
Gehöftssperre ist angeordnet.

Der Amtsvorstehcn
M o to g.

—-  

Ulbersdorf, den 15. Juli1924.

Untier dem Schwieinebsestand des Stellenbesitzers Reinheolsdki
D ettke in Schönau ist der Notlan ausgebrochen

Stallspserve ist angeordnet
Der Amtsvorsteher.

. B r e s l a u 3, den 21. Juli 1924.
Ein Plan über die Herstellung einer unterirdischen Tele-

graphenlinie in Sibyllenort —- vom Postamt bis Stein 25 + 50?
der Straße Sibyllenort—Dobrischau liegt vom 23. Juli ab-
vier Wochen beim Postamt in Sibyllenort aus.

Telegraphenbauamt 2.

 

diese ersten 3

II u r 1.00 Mark
(franko Nachnahme oder Vorkasse)

H- Mumm si-
Schöne yolle ·Körperform
durch um. orient. Kraft-
mlleu (für Damen pracht-
volle Büfte)»pretggekr. mit
gplb. Medaille u. Ehren-
dwl.», m kurzer Zeit große
Gewichtszum 25 Ihr. welt-

. - ... bekannt. Garant. unschäd-fllumlnlumtopie m Aerzmchwspw
mit Deckel Streng reell. Viele Dank-

1 Topf, 4 Ltr. 1.50, 5 Ltr. 2.00 Mk. extra.

Metallindustrie II. 86Min},
Holthausen bei Flotte-obeng-

· 3000 qm Betriebsräume

Postscheckkonto 57514 Hannover.

Dreib. Preis Packg. (100
Stuch GLM 2.75. Porto
extra. Postanm od. Nachn.
D. Franz Steine: 8c Co»
G.m.b.b. ‚ BerlinW. 30/497

Hoher Verdienst
durch Vertretung gewerbl.
und schriftl. Heimarbeit
usw. Offerten unt. an. 950

an Theodor am,
AnnoncemEXpedinon

Stuttgart.
m

i. ich. Höhe an Leute ich.
old Staub. Heiduck. Breslau

Glogauekstr. 15 Rück-r beif.

 

  


